
588 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

. über den Antrag der Abgeordneten Uhlir, 
Reich, Kindlund Genossen, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz abgeändert wird (14. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs.., 

gesetz) (134/A). 

Die Abgeordneten U h 1 i r, R eie h, Kin d 1, 
Rosa Web e r, Dr. Hau s e r, Ing. H ä u s er, 
Mac h u n z e und Genossen haben in der 68. 
Sitzung des Nationalrates vom 11. Dezember 
1964 den obgenannten Initiativantrag einge
bracht, der dem Ausschuß für soziale Verwaltung 
zugewiesen wurde. 

Die erwähnten Abg,eordneten haben in der 
Begründung ihres Antrages darauf hingewiesen, 
daß mit der 8; Novelle zum ASVG. der Unter
schied zwischen Alt- und Neurenten beseitigt 
wurde. Gleichzeitig wurden alle Leistungen auf 
das Lohnniveau des Jahres 1959 gebracht. Diese 
Vereinheitlichung des Leistungsniveaus war des
halb wichtig, weil auch die Pensionsdynamik die 
Leistungen an die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter anpassen wird, was naturgemäß ein ein
heitliches, auf die Löhne und Gehälter eines be
stimmten Jahres bezogenes Leistungsniveau vor
aussetzt, von dem aus die' weitere Entwicklung 
erfolgen kann. Der beträchtliche finanzielle Auf
wand, den diese Maßnahmen erforderten, machte 
es notwendig, den sich aus der Neubemessung 
beziehungsweise Neuberechnung ergebenden 
Mehrbetrag in drei Etappen auszuzahlen. Die 
letzte Etappe ist am 1. Jänner 1963 angefallen. 
Zu dieser Zeit war aber auch die Entwicklung der 
Löhne und Gehälter der Aktiven weiter fortge
schritten und hatte die auf das Niveau des Jahres 
1959 aufgewerteten Leistungen wieder hinter sich 
gelassen. Die 13. Novelle zum ASVG. brachte 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1964 eine weitere 
Anhebung der Pensionen und Renten um 60/0. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die 
Pensionen und Renten unter Berücksichtigung 

dieser 60f0igen Erhöhung auf das Lohnniveau des 
Jahres 1963 gebracht werden. Damit ist dann die 
Voraussetzung für eine s y s t e m a ti sc h e 
Anpassung an die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter geschaffen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 14.' Dezem
ber 1964 beraten. Hiebei wurden vom Ausschuß 
einige Abänderungen am Gesetzentwurf vorge
nommen. Zu diesen Abänderungen ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 4: 

Durch Art. I Z. 23 1it. cl: der 9. Novelle zum 
ASVG. wurde § 49 Abs. 5, der regelt, was bei 
den Heimarbeitern und Stückmeistern als Ent
gelt zu gelten hat, geändert. Die Anderung ver
folgte den Zweck, bei der Feststellung der Bei
tragsgrundlage auf die Einzelverhältnisse, die ge
rade bei dies~r Versichertengruppe sehr unter
schiedlich sind, Bedacht nehmen zu können. Die 
Neuregelung hatte allerdings ein Auseinander
entwickeln der Praxis der einzelnen mit dem 
Beitragseinzug befaßten Versichenmgsträger zur 
Folge. Im Interesse einer einheitlichen Vorgangs
weise soll nunmehr die seinerzeit beabsichtigte 
Regelung in einer jeden Zweifel ausschließenden 
Weise im Gesetz zum Ausdruck gebracht werden, 
wobei der letzte Satz des neuen Abs. 5 so wie 
bisher eine weitgehende Berücksichtigung des 
Einzelfalles gestattet. 

Zu Art. 11 Abs. 3: 

Die Streichung der Worte "aus der Unfallver
sicherung" soll der irrigen Auslegung vorbeugen, 
daß die im zweiten Satz ,dieses Abs. 3 enthaltene 
Bestimmung für Geldleistungen aus der gesamten 
Unfallversicherung, gleichgültig, welcher Versiche
rungsträger die Leistung auszahlt, Geltung habe. 

Die Einfügung einer neuen Z. 4 im Art. I 
macht es notwendig, daß die restliche Ziffern-
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2 588 der Beilagen 

tolge im Art. I sowie einIge Zitierungen in den 
Art. II bis V geändert werden. 

Nach einer Debatte, in der außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten K 0 s t r 0 u n, 
Re ich, U h I i r, Herta W i n k I e r, Alt e n
burger, Grete Rehor, Kulhanek und 
Ing. H ä u s e r sowie der Bundesminister für so-

Preußler 
Berichterstatter 

ziale Verwaltung. Pro k S G h das Wort ergriffen, 
wurde der Gesetzentwurf in der dem Berichte 
angeschlossenen Fassung einstimmig angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt so
mit den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
angeschlossenen Gesetzentwurf '1. 
die verfassungsmäßige Zustimmung. erteilen. 

Wien, am 14. Dezember 1964 

Rosa Weber 
Obmann 

). 
ßundesgesetz vom , an die in ihrem Betrieb beschäftigten Dienst-

mit dem das Allgemeine Sozialversicberungs- nehmer und Heimarbeiter als Arbeitslohn gezahlt 
gesetz abgeändert wird (14. Novelle zum werden, ferner die Dienstgebet:anteiIe am Sozial-

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). versicherungsbeitrag (Arbeitslosenversicherungs
beitrag), der besondere Beitrag nach dem Woh-

Der Nationalrat hat beschlossen: nungsbeihilfengesetz, d.er Dienstgeberanteil am 
Artikel I. W ohnungsförderungs.beitrag und der Kincl.er

beihilfenbeitrag nicht als Entgelt im Sinne der 
Das Allgemeine Sdzialversicherungsgesetz, BGBl. Abs. 1 und 2. Ober das im zweiten Satz be-

Nr. 18911955, in der Fassung der Bundesgesetze stimmte Ausmaß hinaus werden besondere L.ohn
BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/1957, BGBl. zuschläge (Unkostenzuschläge) nur d<1.nn als nicht 
Nr. 294/1957, BGBl. Nr, 157/1958, BGBl. :zumEntgeltgehörend anerkannt, wenn und inso
Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 290/ weit sich dies auf Grund von Nachweisungen im 
1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/1960, Einzelfall bei sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 
BGBl. Nr. 29411960, BGBl. Nr. 13/1962, BGBl. als gerechtfertigt erweist." 
Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBl. Nr. 253/ 
1963 und BGBL Nr. 320/1963, wird abgeändert 
wie folgt: 

1. Im § 44 Abs. 1 Z. 5 ist der Betrag von 160 S 
durch den Betrag von 180 S zu ersetzen. 

2 .. Im § 45 Abs. 1 lit. b ist der Betrag von 160 S 
durch den Betrag von 180 S zu ersetzen. 

3. Im § 46 Abs. 4 zweiter Satz ist der Betrag 
von 160 S durch den Betrag von 180 S zu er
setzen. 

4. § 49 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind auf 

den Arbeitsverdienst der im § 44 Abs. 1 Z. 4 
bezeichneten Personen sinngemäß anzuwenden. 
Die besonderen Lohnzuschläge (Unkosten
zjlschläge) gelten jedoch bei den Heimarbeitern, 

5. § 54 Abs. 1; erster Satz zweiter Halbsatz 
hat zu lauten: "hiebei sind die in einem Kalen-, 
derjahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis 
zum 60fachen Betrag der für die betreffende Ver
sicherung . in Betracht kommenden Böchstbei
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) unter Bedachtnahme 
auf § 45 Abs. 2 zu berüdtsichtigen." 

6. § 70 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Soweit in einem Kalenderjahr nach § 5.4 Bei
träge von Sonderzahlungen entrichtet wurden, 
die den 60fachen Betrag der in dem betreffenden 
Jahr in Geltung gestandenen beziehungsweise 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) 
überschritten haben beziehungsweise überschrei
ten, sind die Abs~ 1 bis 3 entsprechend anzu
wenden." 

so. :-reit sie 10 v .. H. de~ Entgelts .nicht ü~erstei~en, I' 7. Im § 72 Abs. 6 zweiter Satz ist d.er Betrag 
bel den den HeImarbeItern .arbemre?tthch gl~~ch- von 160 S durch den Betrag von 180 S zu er
gestellten Personen (ZwIschenmeIster, Stuck- setzen. 
meister), soweit sie 25 v. H. des Entgelts nicht . 
übersteigen, nicht als Entgelt im Sinne der Abs. 1 8. a) Im § 74 Abs. 1 erster Satz ist der Betrag 
und 2. Bei den Zwischenmeistern (Stüdtmeistern) von 30 S durch den Betrag von 50 S zu er
gelten ferner die Beträge, die· von diesen Personen setzen. . 
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b) Im § 74 Abs. 2 erster Satz ist der Betrag 
von 160 S durch den Betrag von 180 S zu er
setzen. 

9. Dem § 76 Abs. 1 sind folgende Sätze anzu
fügen: 

"Die für die Weiterversicherung in der 1?ertsions
versicherung nach Z. 1 und 4 in Betracht kom
mende Beitragsgrundlage ist mit dem ihrer zeit
lichen Lagerung entspr.echenden Faktor der An
lage 5 aufzuwerten, jedoch höchstens bis zu der 
jeweils in Geltung stehenden Höchstbeitrags
grundlage. Diese Aufwertung ist bei jeder Ände
rung der Faktoren der Anlage 5 vorzunehmen." 

10. § 77 Abs. 4 Z. 1 und '2 haben zu lauten: 

,,1. l1.500S im Kalenderjahr 50 S; 
2. 19.000 S im Kalenderjahr 85 S." 

11. § 80 hat zu lauten: 

"Beitrag des Bundes. 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz leistet der Bund für das 
Jahr 1965 einen Beitrag von 34217 Millionen 
Schilling. Hievon. entfallen auf die 

Mill. S 

a) Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter .................... " 2089'2 

b) Land- und Forstwirtschaftliche 
Sozialversicherungsanstalt ...... " 903'0 

c) Versicherungsanstalt der österrei .. 
chischen Eisenbahnen ........... 94'4 

d) Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten ................... 153'3 

e) Versicherungsanstalt des österreichi-
schen Bergbaues. . . . . . . .. . . . . . . . 181'8. 

(2) Der Beitrag des Bundes ist monatlich im 
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit in den 
Monaten April und September mit je zwei Vier
zehntel, in den übrigen Monaten mit je einem 
Vierzehntel zU bevorschussen." 

12. a) Im § 105 Abs. 1 ist der Ausdruck "Sep
tember", durch den Ausdruck "Oktober"zu er
setzen. 

b) Im § 105 Abs. 2 ist der Ausdruck "April" 
durch den Ausdruck "Mai" zu ersetzen. 

c) Im § 105 Abs. 4 erster und zweiter Satz 
ist der Ausdruck "April beziehungsweise Septem
ber" durch den Ausdruck "Mai beziehungsweise 
Oktober" zu ersetzen. . 

13. a) § 105 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezieher 
einer Pension aus der Pensionsv.ersicherung im 
halben Ausmaß der Pension, jedoch mindestens 
436 S und höchstens 872 S. Beziehern einer Voll
rente aus der Unfallversicherung gebührt der 
Hilflosenzuschuß im Ausmaß der halben monat
lichen Vollreilte (§ 182 a). Bei Bemessung des 
Hilflosenzuschusses bleiben Kinderzuschüsse, der 

Leistungszuschlag (§ 284 Abs. 6) und die Zusatz
rente für Schwerversehrte (§ 205 a) außer Be
tracht." 

b) I~ § 105 a Abs. 4 sind die Worte "halbe 
Voll rente aus der Unfallversicherung" durch die 
Worte "halbe monatliche Vollrente aus der Un" 
fallversicherung (§ 182 a)" zu ersetzen. 

14. § 178 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Bemessungsgrundlage beträgt jährlich 
höchstens das 360fache der täglichen Höchstbei
tragsgrundlage in der Unfallversicherung (§ 45 
Abs. 1) zuzüglich allfälliger nach § 179 zu be
rücksichtigender Sonderzahlungen. " 

15. § 179 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) In der Unfallversicherung ist Bemessungs

grundlage, soweit sie nicht nach § 181 zu ermit
teln ist, die Summe der allgemeinen Beitrags
grundlagen im letzten Jahr vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. Dieser Summe sind die im 
letzten Jahr vor dem Eintritt des Versicherungs
falles angefallenen Sonderzahlungen bis zu dem 
sich aus § 54 Abs, 1 ergebenden' Höchstbetrag 
zuzuschlagen, soweit für sie Sonderbeiträge fällig 
geworden sind. Diese Bestimmungen sind auf die 
gemäß § 7 Z. 3 lit. b in der Unfallversicherung 
Teilversicherten so anzuwenden, als ob für sie 
Beiträge zur Unfallversicherung wie für Vollver
sicherte zu entrichten wären." 

16. Im § 181 Abs. 1 ist der Betrag von 9000 S 
durch den Betrag von 11.500 S zu ersetzen. 

17. Nach § 182 ist ein § 182 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Ausmaß der mon'atlich'en Rente. 

§ 182 a. Die nach den Bestimmungen der 
§§ 205, 205 a, 207, 215, 216, 218 und 219 er
mittelten Renten (Kinderzuschüsse) gebühren 
monatlich in der Höhe eines Dreizehntels des 
Jahresbetrages. r' 

18, § 238 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Bemessungsgrundlage für die Leistungen 

aus der Pensionsversicherung ist der Betrag, der 
sich aus der Teilung der Summe der in die Be
messungszeit (Abs: 3) fallenden Beitragsgrund
lagen nach Maßgabe des § 242 durch die um ein 
Sechstel erhöhte Zahl der die Bemessungszeit 
bildenden Versicherungsmonate ergibt, Die Be
messungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzu
runden." 

19. Im § 241 sind die Worte "gleich einem 
Zwölf tel" durch die Worte "gleich einem Vier
zehntel" zu ersetzen. 

20. Dem § 242 Abs. 3 ist folgender Satz an
zufügen: 
"Die aufgewertete Beitragsgrundlage darf den 
30fachen Betrag der am Stichtag in Geltung-
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4 588 der Beilagen 

stehenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) 
nicht übersteigen." 

21. § 243 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z. 1 
und Z. 2 lit. a sind Sonderzahlungen bis zu dem 
sich aus § 54 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag 
zuzuschlagen, soweit für sie Sonderbeiträge fällig 
geworden sind. Sonderzahlungen in einem Kalen
derjahr, das nicht zur Gänze in die Bemessungs
zeit fällt, sind mit dem entsprechenden Anteil zu 
berücksichtigen. " 

22. Im § 262 zweiter Satz ist der Betrag von 
53 S durch den Betrag von 58 S zu ersetzen. 

23. Im § 264 Abs. 2 erster Satz sind nach den 
Worten "zur Zeit seines Todes bestehenden" die 
Worte "und mit dem der zeitlichen Lagerung des' 
Todestages entsprechenden Faktor der Anlage 5 
aufgewerteten" einzufügen. 

24. a) Im § 292 Abs. 2 haben die Ht. i und k 
zu entfallen. 

b) Im § 292 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der lit. I durch einen Strichpunkt zu ersetzen 
und als lit. m anzufügen: 

"m) Leistungen auf Grund der Bestimmungen 
des Teiles I des österreichisch-deutschen 
Finanz- und Ausgleichsvertrages, BGBl. 
Nr. 283/1962." 

c)' § 292 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) der Richtsatz beträgt 
ab ab 

1.jänner19651.Julil965 

a) für Pensionsberechtigte aus 
eigener Pensionsversicherung 875 S 910 S, 

b) für Pensions berechtigte auf 
Witwen(Witwer)pension .. 875 S 910 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf 
Waisenpension 

aa) bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres ...... 330 S 345 S, 
falls beide Elternteile 
verstorben sind •...... 500 S 520 S, 

'bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres ...... 585 S 605 S, 
falls beide Elternteile 
verstorben sind ....... 875 S 910 S. 

Der Richtsatz nach lit. aerhöht sich für die 
Ehegattin (den erwerbsunfähigen Ehegatten) um 
3455 und für jedes Kind (§ 252) um 1005, so
fern diese Personen überwiegend vom Pensions
berechtigten erhalten werden." 

25. Im § 292 a Abs. 2 ist der Betrag von 900 S 
durch den Betrag von 950 S zu ersetzen. 

26. § 311 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 
"Der Überweisungs betrag beträgt für jeden in 
einem nach. diesem Bundesgesetz pensionsver
sicherungsfreien oder nach früherem Recht 
rentenversicherungsfreien Dienstverhältnis zuge
brachten Monat 7 v. H. des auf den Monat ent
fallenden Entgeltes (§ 49), auf das der Dienst
nehmer im letzten Monat vor seinem Ausschei
den (§ 11 Abs. 5) Anspruch gehabt hat, höch
stens jedoch von dem Betrag von 1800 S bezie
hungsweise 2400S beziehungsweise 3600 S bezie
hungsweise 4800 S beziehungsweise 5400 S, je 
nachdem das Ausscheiden vor dem 1. August 
1954, vor dem 1. Jänner 1956, vor dem 1. Jän
ner 1961, vor dem 1. Jänner 1965 beziehungs
weise später erfolgt." 

27. a) Im § 447 a Abs. 1 ist der Ausdruck "der 
Gebiets-, Landwirtschafts- und Betriebskranken
kassen" durch den Ausdruck "der Gebiets- und 
Landwirtschaftskrankenkassen " zu ersetzen. 

b) Im § 447 a Abs.4 ist der Ausdruck "Die 
Gebiets-, Landwirtschafts- und Betriebskranken
kassen" durch den Ausdruck "Die Gebiets- und 
Landwirtschaftskrankenkassen" zu ersetzen. 

28. § 488 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Die Bestimmungen des § 49 Abs. 2 und des 
§ 54 Abs. 1 über die Sonderzahlungen und Son
derb ei träge sind entsprechend mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die in einem Kalenderjahr fällig 
werdenden Sonderzahlungen nur bis zur jeweili
gen Höchstbemessungsgrundlage (Abs. 2) der Be
messung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen 
sind." 

29. Die Anlage 5 zum Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz hat zu lauten: 

"Aufwertungsfaktoren. 
Die Aufwertung ist vorzunehmen 

für die Jahre 

1938 und früher 
1939 bis 1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

mit dem Faktor 

13,500 
12,000 

6,750 
4,050 
3,400 
2,700 
2,000 
1,800 
1,700 
1,600 
1,550 
1,480 
1,420 
1,380 
1,350 
1,310 
1,240 
1,170 
1,110 
1,050 
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ARTIKEL H. 

Neubemessung der Renten aus der' Unfallver
sicherung. 

(7) Die Höhe des Hilflosenzusmusses bestimmt 
sich nach dem gemäß Abs. 8 jeweils gebührenden 
Rentenbetrag. 

(8) Der sich aus der Neubemessung der Renten 
ergebende Mehrbetrag gebührt ab 1. Jänner 1965 
zur Hälfte und ab 1. Juli 1965 in voller Höhe. 

(1) Ab 1. Jänner 1965 sind die Renten aus der 
Unfallversicherung, soweit sie nicht nach festen 
Beträgen bemessen sind und der Versicherungs
fall vor dem 1. Jänner 1965 eingetreten ist, unter 
Anwendung des Vervielfältigungsfaktors nach ARTIKEL III. 
Abs. 2 entsprechend dem Jahr, in dem der Ver- Neubemessung der Pensionen aus der Pensions-
sicherungsfall eingetreten ist, neu zu bemessen. versicherung. 
Dies gilt entsprechend auch für andere Geld-
leistungen aus der Unfallversicherung, deren (1) Ab 1. Jänner 1965 sind die Pensionen aus 
Höhe sich nach der Bemessungsgrundlage (nach der Pensionsversimerung mit Ausnahme des 
dem Jahresarbeitsverdienst) bemißt, sowie bei Knappsmaftssoldes unter Anwendung des Ver
der Feststellung (Neufeststellung) von Leistungen vielfältigungsfaktors nam Abs. 2 entspremen& 
nam dem 31. Dezember 1964. In den Fällen des dem Jahr, in dem der Stimtag liegt, beziehungs
§ 180 des Allgemeinen Sozialversimerungsgesetzes weise der Versimerungsfall eingetreten ist, neu 
ist bei der Neubemessung an Stelle des Eintrittes zu bemessen. 
des Versimerungsfalles' von dem Zeitpunkt aus- (2) Der Vervielfältigungsfaktor beträgt, wenn 
zugehen, zu dem die Rente neu festgestellt der Stimtag liegt beziehungsweise der Versime
wurde. In den Fällen des § 215 Abs. 3 des Allge- rungsfall eingetreten ist 
meinen Sozialversicherungsgesetzes ist bei der im Jahr Faktor 

Neubemessung an Stelle des Eintrittes des Ver- 1959 und früher .................. 1,090 
sicherungs falles von dem Todestag des Versimer- 1960 ............................ 1,087 
ten auszugehen. 1961 ............................ 1,086 

(2) Der Vervie1fältigungsfaktor beträgt, wenn 1962 ............................ 1,078 
der Versimerungsfall eingetreten ist: 1963 ............................ 1,053 
im Jahr Faktor 1964 ............................ 1,019. 

1959 und früher ................ 1,2717 Für die Neubemessung von Hinterbliebenen-
1960 ... , ....... " .............. 1,2679 pensionen nam Pensions empfängern ist hiebei der 
1961 ................ " .......... 1,2512 Faktor maßgebend, der dem Zeitraum entsprimt; 
1962 ............. , ............. 1,2050 in den der für die Pension des verstorbenen Pen-
1963 ....................... , ... 1,1400 sionsempfängers maßgebende Stichtag fällt. 
1964 .. , ........................ 1,0833. (3) Für die Neubemessung nach Abs. 1 kommt 
(3) Ab 1. Jänner 1965 sind die von der All- die Pension in Betramt, auf die nam den am 

gemeinen U nfallversimerungsanstalt ausgezahlten 31. Dezember 1964 in Geltung gestandenen Vor
Renten aus der Unfallversimerung, soweit sie smriften Anspruch besteht, und zwar mit Aus
nach festen Beträgen bemessen sind und der Ver- nahme· des Kinderzusmusses, des Hilflosenzu
simerungsfall vor dem 1. Jänner 1965 eingetre- smusses und der Ausgleimszulage' und vor An
ten ist, unter Anwendung des Vervie1fältigungs- wendung von Ruhensbestimmungen. Die Neu
faktors 1,2717 neu zu bemessen. Dies gilt ent- bemessung er faßt im gleichen Ausmaß alle 
sprechend aum für die nach festen Bemessungs- Pensionsbestandteile. 
grundlagen bemessenen anderen Geldleistungen (4) Die Bestimmungen des § 264 Abs. 2 des 
sowie bei der Feststellung (Neufeststellung) von Allgemeinen Sozialversimerungsgesetzes. in der 
nam festen Beträgen bemessenen Leistungen nam Fassung des Art. I Z. 23 dieses Bundesgesetzes 
dem 31. Dezember 1964. gelten ab 1. Jänner 1965 aum für die im Abs. 1 

(4) Für die Neubemessung nam Abs. 1 und 3 erfaßten Witwenpensionen nach § 258 Abs. 4 des 
kommt die Rente in Betramt, auf die nam den Allgemeinen Sozialversimerungsgesetzes. 
am 31. Dezember 1964 in Geltung gestandenen 

(5) Zu den neu bemessenen Pensionen treten ab Vorsmriften Anspruch besteht, und zwar mit 
Ausnahme des Kinderzusmusses und des Hilf- 1. Jänner 1965 in vollem Ausmaß allfällige Kin-
losenzusmusses und vor Anwendung von Ruhens- derzusmüsse nam den hiefür geltenden Vor
bestimmungen. smriften mit der Maßgabe hinzu, daß der Kinder-

(5) Auf die nam Abs. 1 und 3 neu bemessenen zuschuß mindestens 58 S zu betragen hat. 
Renten ist § 182 a des Allgemeinen Sozialver- (6) Die Höhe des Hilflosenzusmusses bestimmt 
simerungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 17 sich nam § 105 a des Allgemeinen Sozialversiche
dieses Bundesgesetzes anzuwenden. rungsgesetzes, unter Bedachtnahme auf die im, 

(6) Zu den neu bemessenen Renten treten ab. Art. I Z. 13 lit. a dieses Bundesgesetzes verfügte 
L Jänner 1965 in vollem Ausmaß allfällige Kin- Anderung. 
derzuschüsse nach den hiefür geltenden Vorschrif- (7) Hinterbliebenenpensionen nam Pensionsbe-
ten hinzu. remtigten, deren Pension neu zu bemessen ist, 
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sind, wenn der Tod des PensionsberedItigten in der 
. Zeit vom 2. Dezember 1964 bis 30. Juni 1965 
eintritt, von der Pension zu beredInen, die dem 
Verstorbenen am 1. Juli 1965 gebührt hätte. 

(s) Leistungen nadI § 529 Abs. 7, 8 oder 9 des 
Allgemeinen SozialversidIerungsgesetzes sind ab 
1. Jänner 1965 mit dem 1,09fachen der für den 
Monat Dezember 1964 gebührenden Leistungs
ansprüdIe zu bemessen. Die Hälfte der neu be
messenen Leistung gilt als Grundbetrag. 

(9) Der sidI aus der Anwendung der Abs. 1, 4, 
6 und 8 ergebende Mehrbetrag gebührt ab 1. Jän
ner 1965 zur Hälfte und ab 1. Juli 1965 in voller 
Höhe. 

ARTIKEL IV. 

Obergangs- und SdIlußbestimmungen. 

(1) Auf Grund der Neubemessung der Rente 
(Pension) nadI den Art. II und III ist eine Neu
feststellung der AusgleidIszulage im Sinne des 
§ 296 des Allgemeinen SozialversidIerungsgesetzes 
nidIt vorzunehmen. Die sidI gemäß Art. II Abs. 8 
und Art. III Abs. 9 ergebenden Mehrbeträge ver
mindern eine zu der Pension gebührende Aus
gleidIszulage. 

(2) Die Neubemessung der Leistungen nadI den 
Art. II und III ist von Amts wegen vorzunehmen. 
Ein sdIriftlidIer BesdIeid über die Neubemessung 
ist nur zu erteilen, wenn der BeredItigte dies bis 
31. Dezember 1965 verlangt. 

(3) Die Erhöhung des Gesamteinkommens, die 
sidI aus der AnredInung der im § 292 Abs. 2 
lit. i und k des Allgemeinen SozialversidIerungs
gesetzes in der am 31. Dezember 1964 in Gel
tung gestandenen Fassung angeführten Pensions
erhöhungen . ergibt, vermindert eine zur 
Pension gebührende AusgleidIszulage jeweils nur 
bis zur Höhe jeder nadI dem 31. Dezember 1964 
wirksam werdenden gesetzlidIen Änderung des 
RidItsatzes. 

(4) Die auf Grund der Bestimmungen des Art. I 
Z. 24 und 25 dieses Bundesgesetzes gebührende 
AusgleidIszulage ist von Amts wegen festzustel
len. 

(5) Die auf Grund der Bestimmungen des 
§ 292 a des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes in der Fassung des Art. I Z. 13 der 13. N 0-

I velle, BGBl. Nr. 320/1963, eingetretene Minde
rung des Gesamteinkommens bewirkt ab 1. Jän
ner 1964 audI in den Fällen eine ~ntspredIende 
Erhöhung der AusgleidIszulage, in denen eine 
Neufeststellung der Ausgleichszulage unter Be
dadItnahme auf § 296 des Allgemeinen Sozial
versidIerungsgesetzes nidIt vorzunehmen war. 

(6) Abs. 5 gilt ab 1. Jänner 1965 entspredIend 
für die auf Grund der Bestimmungen des § 292 a 
des Allgemeinen SozialversidIerungsgesetzes in 

der Fassung des Art. I Z. 25 dieses Bundesgesetzes 
eintretende Minderung des -Gesamteinkommens . 

(7) Für die am 31. Dezember 1964 nadI § 17 
des Allgemeinen SozialversidIerungsgesetzes Wei
terversidIerten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 
des genannten Gesetzes als WeiterversidIerte gel
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage auf 
Antrag bis auf 4800 S monatlidI erhöht werden. 
Die Erhöhung ist nur zulässig, wenn der Ver
sidIerte ein der beantragten höheren Beitrags
grundlageentspredIendes Gesamteinkommen 
nadIweist. Sie wird mit dem der AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten wirksam. Ein soldIer An
trag kann nur bis längstens 31. Dezember 1965 
bei sonstigem AussdIluß gestellt werden. 

(s) Der Beitrag des Bundes zum AusgleidIsfonds 
der KrankenversidIerungsträger (§ 447 a Abs. 3 
des Allgemeinen SozialversidIerungsgesetzes) ist 
für das Jahr 1965 nidIt zu leisten. 

(9) Der Hauptverband der österreidIisdIen So
zialversidIerungsträger hat die bis zum 1. Jänner 
1965 von den Betriebskrankenkassen an den Aus
gleichsfonds der KrankenversidIerungsträger 
(§ 447 a. des Allgeme~nen SozialversidIerungsge
setzes) entridIteten Beiträge zuzüglidI einer Ver
zinsung von 4 v. H. bis zum 31. März 1965 aus 
dem AusgleidIsfonds an die einzelnen Betriebs
krankenkassen ~urückzuzahlen. 

(10) Die Allgemeine UnfallversidIerungsanstalt 
hat am 15. April 1965 der PensionsversidIerungs
anstalt der Arbeiter einen Betrag von 194'5 Mil
lionen SdIilling und der VersidIerungsanstalt des 
österreidIisdIen Bergbaues einen Betrag von 
5'5 Millionen SdIilling zu überweisen. 

ARTIKEL V. 

Wirksamkeitsbeginn. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. Jänner 1965 in 
Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 

a) mit Beginn der Beitragsperiode Jänner 1965 
die Bestimmungen des Art. I Z. 1 bis 4,7 
und 8 lit. b; 

b) rückwirkend mit 1. Jänner 1961 die Bestim
mungen des Art. I Z. 27; 

c) rückwirkend mit 11. Oktober 1962 die Be
stimmungend'es Art. I Z. 24 lit. b; 

d) rückwirkend mit 1. Jänner 1964 die Be
stimmungen des Art. IV Abs.5. 

ARTIKEL VI. 

Vollziehung. 

Mit der Vollziehung ist das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministerien betraut. 
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